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1 Einleitung 

 

1.1 Aufgabenstellung 

 

Die Gemeinde Billigheim stellt im Ortsteil Waldmühlbach den 14,9 ha großen Bebauungsplan 

„Photovoltaikanlage Gewann Büchlein“ zur Ausweisung eines Sondergebietes mit der 

Zweckbestimmung Photovoltaik auf.  

Um die umweltschützenden Belange entsprechend § 1a Baugesetzbuch und § 18 Bundesnatur-

schutzgesetz in der bauleitplanerischen Abwägung sachgerecht berücksichtigen zu können, ist 

es notwendig begleitend zum Bebauungsplan die dazu erforderlichen Grundlagen zu erarbeiten. 

Die hier vorgelegte Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft und die Bewertung der Funk-

tions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind Grundlage 

der Ermittlung der erheblichen Beeinträchtigungen (Eingriffe), die durch die Festsetzungen des 

Bebauungsplanes zu erwarten sind. 

Der Grünordnerische Beitrag mit Eingriffs-Ausgleichs-Untersuchung schlägt Maßnahmen zur 

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen sowie Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men vor.  

Schlussendlich stellt er die zu erwartenden Eingriffe und die im Bebauungsplan festgesetzten 

Maßnahmen der Vermeidung und Verminderung sowie des Ausgleiches und Ersatzes in einer 

Bilanz einander gegenüber. 

Die Bewertung der Eingriffe in Natur und Landschaft und die Ermittlung von Art und Umfang 

von Kompensationsmaßnahmen erfolgt in Anlehnung an das von der LUBW1 vorgeschlagenen 

Verfahren und die Ökokonto-Verordnung des Landes Baden-Württemberg2. 

 

 

1.2 Räumliche Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

 

Das zweigeteilte Plangebiet befindet sich westlich von Waldmühlbach im Gewann Büchlein, 

auf einer Hochfläche zwischen dem Mühlbach- und dem Schefflenztal. Der Geltungsbereich 

wird außer nach Südosten nach allen Seiten von Feld- bzw. Graswegen begrenzt. Im Südosten 

grenzen Acker- und Grünlandflächen an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes  

(ohne Maßstab) 

 

                                                      
1 Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg: Empfehlungen für die Bewertung von Eingriffen in Natur und 

Landschaft in der Bauleitplanung, abgestimmte Fassung, Oktober 2005. 
2  Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung) vom 19. Dez. 2010, GBl. S. 1089. 
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2 Räumliche Vorgaben 

 

Kennzeichen Naturraum 

Naturraum1 Neckar- und Taubergäuplatten 

Untereinheit: Bauland 

Untereinheit: Schefflenzgäu  

Grundwasserlandschaft2 Oberer Muschelkalk 

Klima3 

 

- Jahresmittel Temperatur 8,6 – 9,0 °C  

- Jahresniederschlagssumme 851 – 900 mm  

Kennzeichen engeres Untersuchungsgebiet 

Relief und Topographie Kuppenlage auf Hochfläche zwischen Schefflenz- und Mühlbachtal: 

zwischen 305 und 319 m ü. NN 

Geologie4 Meißner-Formation im oberen Muschelkalk 

Hydrogeol. Einheit5 Oberer Muschelkalk, ungegliedert 

Übergeordnete Planungen 

Regionalplan6 Vollständig im Regionalen Grünzug. 

Nordwestliche Teilfläche: Etwa zu 80 % im Vorbehaltsgebiet für 

Naturschutz und Landschaftspflege, 20 % am Südrand Vorrangge-

biet für Naturschutz und Landschaftspflege. 

Südöstliche Teilfläche: Vorranggebiet für Naturschutz und Land-

schaftspflege. 

Flächennutzungsplan Fläche für die Landwirtschaft 

Fachplan landesweiter 

Biotopverbund7 

Flächen des Fachplan Landesweiter Biotopverbund sind nicht be-

troffen. 

80 m bis 120 m südlich befinden sich Kernflächen, Kernräume und 

Suchräume trockener Standorte. 

Schutzgebiete 

nach Naturschutzrecht8 Teilflächen des besonders geschützte Biotops „Feldgehölze S Kat-

zental“ (6621-225-3154) liegen nördlich, westlich und südlich des 

Plangebiets. Zwei Teilflächen grenzen an den Geltungsbereich im 

Norden und Westen an. 

Die „Flurbereinigungshecken“ entlang des Feldwegs zwischen den 

beiden Anlagenbereichen sind nicht kartiert, entsprechen aber den 

Kriterien der Kartieranleitung für einen geschützten Biotop. Sie 

wurden im Zuge der Bestandserfassung abgegrenzt (siehe K 5.3). 

nach Wasserrecht1 - 

                                                      
1 Amt für Landeskunde, (Hrsg.): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 152 Würzburg, Geographische Landesaufnahme 1 : 200.000, Bad 

Godesberg, 1963 
2 Geodatendienst des LGRB: Hydrogeologische Karte 1:350.000, abgerufen am 05.08.2021   
3 LUBW (Hrsg.): Klimaatlas Baden-Württemberg, Karlsruhe 2006. 
4  Geodatendienst des LGRB: Geologische Karte 1:50.000, abgerufen am 05.08.2021   
5  Geodatendienst des LGRB: Karte der Hydrogeologischen Einheiten 1:50.000, abgerufen am 05.08.2021   
6  Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, verbindlich seit 15.12.2014 
7  LUBW; Fachplan Landesweiter Biotopverbund, 2020, Karlsruhe.   
8  Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, Räumliches Information und Planungssystem 
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3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

 

3.1 Pflanzen und Tiere 

 

Das Plangebiet ist zweigeteilt und besteht aus einer nordwestlichen und einer südöstlichen Teil-

fläche.  

Die südöstliche Teilfläche wird nach drei Seiten von Feldwegen begrenzt und ist durch Graswe-

ge nochmals unterteilt. Der Großteil der Fläche wird als ein Ackerschlag bewirtschaftet. In 

Richtung Waldmühlbach hin bezieht der Geltungsbereich das Flurstück Nr. 4314, das etwa je 

zur Hälfte ackerbaulich und als Grünland (voraussichtlich Intensivwiese) genutzt wird, sowie 

einen Teilbereich des Flurstücks Nr. 4312 mit ein. Bei diesem handelt es sich um eine Wiesen-

fläche, auf der innerhalb des Geltungsbereichs ein ca. 25 Jahre alter Nussbaum, zwei Obstbäu-

me und ein Torso eines abgestorbenen Obstbaums in weitem Abstand stehen. Die Fläche war in 

der Grünlandkartierung1 als Fettwiese in artenarmer Ausprägung (A1-2) kartiert. Die Grünland-

bestände werden bei weiteren Begehungen im Frühjahr und Sommer nochmals geprüft. 

Alte Holzweidepfähle auf der Grundstücksgrenze zeugen davon, dass die Fläche früher offenbar 

als Weide genutzt wurde. Eine Beweidung findet aber nach Angaben von Ortskennern schon 

seit 20 Jahren nicht mehr statt. Zwischen den Pfählen wächst ein schmaler Streifen Ruderalve-

getation. 

Entlang des südlich am Geltungsbereich entlangführenden Feldwegs (Verlängerung Hofäcker-

weg) wachsen auf der Wegböschung über die gesamte Länge einige junge, frisch gepflanzte und 

einige mittelalte Obstbäume und kleine Gebüsche. Böschung und Gehölze befinden sich außer-

halb des Geltungsbereichs. An der Wegekreuzung im Südwesten stockt ein kleiner Gehölzbe-

stand auf der Böschung, in dem u.a. mehrere Ahorne wachsen. Auf einer kleinen Grüninsel an 

der Kreuzung stehen ein junger Obstbaum, ein Marienbildnis und eine Sitzbank. 

Der nordwestliche Teilbereich ist etwas kleinstrukturierter und besteht aus insgesamt sechs 

länglichen, als Acker und teils als Grünland genutzten Schlägen und fällt von der Kuppenlage 

im Westen leicht nach Osten ab. Die Ackerparzellen sind zum Teil als einjährige Blühfläche 

angesät, teils in normaler ackerbaulicher Bewirtschaftung. In der Grünlandkartierung war der 

Großteil der Flächen als Fettwiese in artenarmer Ausprägung kartiert worden. Teilweise handel-

te es sich dabei offenbar um Stilllegungsflächen, die längst wieder in ackerbauliche Nutzung 

genommen worden sind. Bei den vorhandenen Grünlandflächen (Flst.Nr. 4293 und 4296 Süd-

teil) handelt es sich um Fettwiesen. Mit Ausnahme eines knorrigen Birnbaums im nördlichen 

Bereich und einer Baumreihe aus einem großen Nussbaum und drei Obstbäumen im Westen, ist 

die Fläche frei von Bäumen. Unter der Baumreihe stehen Bienenkästen. 

Am Ostrand, entlang des angrenzenden Feldwegs, wächst eine schmale, nur ca. 3 Meter breite 

Hecke, die im Zuge der Flurbereinigung angelegt wurde. Es dominieren vor allem Liguster und 

Kirsche. Sie wächst außerhalb des Geltungsbereichs auf dem angrenzenden Wegegrundstück, 

nur die Kronen der Kirschen ragen teilweise in den Geltungsbereich. Die Hecke wurde kürzlich 

abschnittsweise auf den Stock gesetzt und zurückgeschnitten. 

Nördlich schließt nach einem Schotterweg ein kleines Eichen-Wäldchen an. Ein Feldgehölz mit 

einem angeschlossenen Streuobstbestand wächst südwestlich außerhalb, durch einen Grasweg 

von der Geltungsbereichsgrenze getrennt. Ansonsten schließen an beide Teilflächen überwie-

gend landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker, Grünland), im Süden eine Energieholzfläche 

und eine Ruderal- bzw. Sukzessionsfläche mit alten, teils abgestorbenen Obst- und sonstigen 

Laubbäumen an. 

 

 

                                                      
1
 Ecoplan, Dr. Wolfgang Goebel, Günter Gillen i .A. der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Karlsruhe (BNL): Grünlandkartie-

rung im Regierungsbezirk Karlsruhe, Gemeinde Billigheim, Groß-Zimmern, Februar 2006 
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Abb.: südöstliche Teilfläche – Blick Richtung Waldmühlbach (links) und Kuppenlage (rechts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: nordwestliche Teilfläche – Blick von Süden (links) und Baumreihe (rechts) 

 

Bewertung 

Die Bewertung der Biotoptypen erfolgt nach der Bewertungsregelung der Ökokontoverord-

nung1. Die Bestände werden auf einer bis 64 Wertpunkte reichenden Skala eingeordnet.  

 

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen 
 

Nr. Biotoptyp Biotopwert 

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 13 

33.60 Intensivgrünland 6 

37.10 Acker 42 

45.30a Einzelbäume auf geringwertigem Biotoptyp +8 

45.30b Einzelbäume auf mittelwertigem Biotoptyp +6 

45.10b Baumreihe auf mittelwertigem Biotoptyp +6 

60.25 Graswege 6 

 

Tierwelt 

Die Artenvielfalt in den Ackerflächen ist gering. Einige Kleinsäuger und Insekten werden ver-

treten sein. Durch die Kuppenlage sind die Ackerflächen für bodenbrütende Offenlandarten wie 

                                                      
1
  Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter Maß-

nahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen (Ökokonto-Verordnung – ÖKVO) vom 19.12.2010. 
2
 Auf Grund der langjährigen konventionellen/intensiven Bewirtschaftung werden die Flächen trotz des Sonderstandorts für naturnahe Vegetation 

mit dem Normalwert bewertet. 
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die Feldlerche und das Rebhuhn interessant, wenngleich die vorherrschende Bewirtschaftung 

den Bruterfolg stark beeinträchtigen dürfte. 

Bei den Grünlandflächen handelt es sich überwiegend um artenarme Bestände. Die 

Insektenvielfalt ist zwar wesentlich höher als in den Ackerflächen, wird aber durch die geringe 

Pflanzenvielfalt beschränkt. In den wenigen Obstbäumen können frei- und höhlenbrütende 

Vogelarten Brutplätze finden. 

Der Heckenstreifen am Gebietsrand bietet einigen Freibrütern einen Lebensraum. Er ist jedoch 

schmal und ohne Saumstrukturen. Die angrenzenden Feldgehölze bzw. Wäldchen sind 

artenreicher. Sie erhöhen die Strukturvielfalt und bieten Vögeln, Kleinsäuger und verschiedenen 

Insekten einen Lebensraum. 

 

 

3.2 Klima und Luft 

 

Die Offenlandflächen auf der Hochfläche zwischen dem Mühlbachtal und dem Schefflenztal 

sind ein Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet. Bedingt durch die Kuppenlage fließt entstehende 

Kalt- und Frischluft den Geländeneigungen folgend zum Teil in Richtung Waldmühlbach, zum 

Teil aber auch in Richtung Schefflenztal bzw. Waldmühlbachtal (offizieller Gewässername 

Wolfsbach) außerhalb der Ortslage hin ab. 

Die Hochfläche hat damit nur teilweise eine direkte Siedlungsrelevanz. Wesentliche Vor-

belastungen sind nicht vorhanden. 

 

Bewertung 

Das überwiegend nicht siedlungsrelevante Kaltluftenstehungsgebiet wird mit mittlerer 

Bedeutung (Stufe C)1 für das Schutzgut bewertet. 

 

 

3.3 Boden 

 

Die Bodenkarte 1 : 50.0002 beschreibt den Boden im Geltungsbereichs nahezu vollständig als 

Pararendzina-Pelosol, Terra fusca-Rendzina, Pelosol, Terra fusca, Pararendzina und Rendzina 

aus geringmächtigen, tonig-steinigen Fließerden über Karbonatgestein des Oberen 

Muschelkalks (i24). Ganz im Nordwesten ragt kleinflächig Pelosol, Braunerde-Pelosol und 

Terra fusca aus Muschelkalk-Fließerden (i22) in das Plangebiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Ausschnitt Bodenkarte 1:50.0001 

(ohne Maßstab) 

                                                      
1
 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut im Anhang. 

2
 Geodatendienst des LGRB: Bodenkarte 1:50.000, abgerufen am 30.11.2021 
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Bewertung 

Zur weiteren Beschreibung und Bewertung der Böden wird auf die „Aufbereitung und Auswer-

tung der Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und ALB“ durch das Landesamt für Geo-

logie, Rohstoffe und Bergbau zurückgegriffen.1 Parzellenscharf wird dort der Boden in seinen 

Funktionen natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, Filter und 

Puffer für Schadstoffe und Sonderstandort für die naturnahe Vegetation bewertet. 

Im Bereich der Graswege sind die Bodenfunktionen durch Befahren beeinträchtigt. 

 

Tabelle 2: Bewertung der Böden 

Klassenzeichen 

Nutzung / Flst.Nr. 

 

 

Bewertung Bodenfunktionen 

Gesamt- 

bewertung 

Natürliche 

Bodenfrucht-

barkeit 

Ausgleichs-

körper im 

Wasser-

kreislauf 

Filter und 

Puffer für 

Schadstoffe 

Sonderstand-

ort für die 

naturnahe 

Vegetation 

LT 6 Vg 

Acker/Grünland / 4291, 

4296, 4302-4305, 4307 

1,0 1,0 2,0 3,0 1,33 

LT 6 Vg 

Acker/Grünland 

4306, 4308-4310, 4314 

2,0 1,0 2,0 3,0 1,67 

L 6 Vg 

Acker/ Grünland 

4290, 4291- 4295 

1,0 1,0 2,0 3,0 1,33 

L 3 a 4 

Grünland / 4312 
2,0 1,0 2,0 3,0 1,67 

Graswege / 4311, 4313 1,0 1,0 1,0 - 1,00 

Die Bewertung erfolgt mit einer vierstufigen Skala: 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch, 0 = keine Funktion, 8 = 

keine hohen oder sehr hohen Bewertungen. 

Erreicht die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ die Bewertungsklasse 4 (sehr hoch), wird der Boden 

bei der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft. In allen anderen Fällen wird der Boden über das arithmetische 
Mittel der Bewertungsklassen für die drei anderen Bodenfunktionen ermittelt. Die Bodenfunktion „Sonderstandort für 
naturnahe Vegetation“ wird dann nicht einbezogen. 

 

 

3.4 Wasser 

 

Grundwasser 

Das Gebiet ist Teil des Landschaftswasserhaushaltes. Auf den Ackerflächen versickern die 

Niederschläge überwiegend im Boden und tragen zur Grundwasserneubildung bei oder werden 

über den Boden bzw. die Vegetation wieder verdunstet. Ein Teil der Niederschläge fließt ober-

flächig, den Geländeneigungen folgend, in unterschiedliche Richtungen ab.  

Im Plangebiet steht Oberer Muschelkalk an. Diese hydrogeologische Einheit ist ein Kluft- und 

Karstgrundwasserleiter mit hoher bis mäßiger Durchlässigkeit. 

 

Bewertung 

Insgesamt wird das Gebiet mit mittlerer Bedeutung (Stufe C) 2 für das Teilschutzgut bewertet. 

 

Oberflächengewässer  

Oberflächengewässer gibt es im Geltungsbereich nicht. Mühl- bzw. Wolfsbach fließen rd. 

375 m östlich bzw. 700 m südlich und die Schefflenz rd. 400 m westlich von der jeweils näch-

sten Plangebietsgrenze entfernt in der Tallage. Sie sind vom Vorhaben nicht betroffen.  

                                                      
1 Daten per E-Mail erhalten am 14.01.2022 vom Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau. 
2 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Teilschutzgut Grundwasser im Anhang. 
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3.5 Landschaftsbild und Erholung 

 

Die Hochfläche zwischen Schefflenz- und Mühlbachtal bei Waldmühlbach ist eine leichtwellige 

Offenlandfläche, die in Richtung der jeweiligen Tallagen zunächst flach und dann mit teils 

steilen Talhängen abfällt. Auf der Hochfläche dominiert die ackerbauliche Nutzung und 

Grünland, die durch Heckenzüge, kleine Obstwiesen, Feldgehölze und Wäldchen aber noch 

verhältnismäßig reich gegliedert sind. Die Talhänge sind in den steilsten Lagen bewaldet. Im 

Nordosten schließt der Ortsrand von Waldmühlbach an die Hochfläche an. 

Das Plangebiet selbst liegt mitten auf dieser Hochfläche und nimmt einen nicht unerheblichen 

Teil des Hochflächenbereichs südlich der K3949 ein. Es ist durch Ackerbau, durch Grünland, 

randlich aber auch Heckenzüge und Obstbäume geprägt. Von der Kuppenlage hat man einen 

weiten Blick, der bis zum Katzenbuckel reicht. 

Das ortsnahe Wegenetz wird von Naherholungssuchenden zum Spazierengehen und zum 

Ausführen von Hunden genutzt. Südwestlich steht an einer Wegekreuzung eine Bank und ein 

Marienbildnis. Ausgewiesene Wanderwege oder Naherholungseinrichtungen gibt es im näheren 

Umfeld des Plangebiets aber nicht. 

 

Bewertung 

Das Gebiet wird mit einer hohen Bedeutung (Stufe B) 1 für das Schutzgut bewertet. 

 

 

  

                                                      
1 vgl. auch Bewertungsrahmen für das Schutzgut Landschaftsbild und Erholung im Anhang. 
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4 Wirkungen des Bebauungsplanes auf Natur und Landschaft 

 

Der Bebauungsplan setzt ein Sondergebiet "Photovoltaikanlage" fest, das innerhalb der Bau-

grenzen bei einer GRZ von 0,6 mit Solarmodulen und für den Betrieb der Anlage notwendigen 

Nebenanlagen überbaut bzw. überstellt werden darf. 

Die Module müssen vom Boden einen Abstand von mindestens 0,80 m haben und dürfen bis zu 

4,0 m hoch werden Sie werden auf in den Boden gerammten Ständern montiert. Für 

Nebenanlagen wie z.B. Trafostationen ist eine Maximalhöhe von ebenfalls 4,0 m festgesetzt. Es 

ist davon auszugehen, dass ein geringer Flächenanteil als Unterhaltungswege oder Zufahrten 

geschottert wird. 

Die Anlagen werden umzäunt, wobei mit den Zäunen zum Boden ein Abstand von mindestens 

0,20 m eingehalten werden muss, der die Durchgängigkeit für Kleintiere erlaubt. Der Zaun darf 

bis zu 2,50 m hoch werden. Alternativ ist bei Schafbeweidung auch ein wolfsicherer Zaun 

zulässig, der in regelmäßigen Abständen Durchlässe für Kleintiere aufweist. 

Die Flächen unter, zwischen und um die Modulreihen werden in überwiegendem Maß als 

extensive Wiese angelegt. Für die Anlage ist eine rebhuhngerechte, naturverträgliche Pflege 

vorgesehen.  Das Konzept hierzu wird derzeit ausgearbeitet und umfasst u.a. Mahd- bzw. 

Beweidungszeitpunkte außerhalb der Hauptbrutzeit, das Stehenlassen von Altgrasstreifen und 

das Anlegen von Brachestreifen. 

Am Ostrand der südöstlichen Teilfläche wird eine rd. 1,2 ha große Fläche innerhalb des Sonder-

gebiets als Fläche für das Anpflanzen festgesetzt. Darin wird im Südteil die Wiesenvegetation 

erhalten und rebhuhngerecht gepflegt. Im nördlichen Bereich wird eine Brachfläche angelegt, 

die jährlich maximal zur Hälfte bearbeitet werden darf. Entlang des Zauns wird zur randlichen 

Eingrünung eine Niederhecke angelegt. 

Die Hecke entlang des Wegs an der nordwestlichen Teilfläche wird als Teil der Gebietsein-

grünung erhalten. 

 

Die wesentlichen Wirkungen, die bei der Umsetzung des Bebauungsplanes entstehen können, 

sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 

 

Tabelle 3: Wirkungen 

 

Schutzgut Wirkungen 

Pflanzen und Tiere - Beseitigung / Veränderung vorhandener Vegetation 

- Zerstörung von Lebensräumen von Pflanzen und Tieren 

- Störung / Beunruhigung der Tierwelt 

- Zerschneidung von Lebensräumen 

Klima und Luft - Kleinflächige Versiegelung und Überbauung von Flächen mit Kalt- 

und Frischluftentstehung 

- Emission von Gasen, Stäuben und Abwärme während der 

Bauarbeiten 

Boden - Versiegelung und Überbauung des Bodens 

- Auf- und Abtrag von Boden 

- Bodenverdichtung 

Wasser - Keine wesentlichen Auswirkungen zu erwarten 

Landschaftsbild und Erholung - Beseitigung der vorhandenen Vegetation 

- Veränderung der Oberflächengestalt 

- Errichtung von Solarmodulen und Nebenanlagen 
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Die vorläufige Flächenbilanz zeigt die Veränderung der Nutzungs- und Biotopstruktur im 

Geltungsbereich. 

 

Tabelle 4: Flächenbilanz 

 

Flächenbezeichnung Bestand (m²) Planung (m²) 

Acker  108.620  - 

Fettwiesen  29.920  - 

Intensivgrünland  9.040  - 

Graswege  1.735  - 

Sondergebiet "Photovoltaikanlage"  -  149.315 

 davon bei einer GRZ von 0,6 mit Modulen 

überstellbar oder mit Nebenanlagen 

bebaubar 

 -  89.589 

 davon Fläche für das Anpflanzen   -  21.295 

 Summe:  149.315  149.315 
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5 Konflikte und Beeinträchtigungen 

 

 

5.1 Konfliktanalyse 

 

In der Konfliktanalyse werden die Auswirkungen der Planung auf die bewertete Bestands-

situation von Natur und Landschaft ermittelt.  

Der Bestand wird kurz beschrieben und bewertet und die Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe, die 

durch das Vorhaben entstehen, werden aufgezeigt. Schließlich werden die Möglichkeiten darge-

stellt, Beeinträchtigungen zu vermeiden und zu vermindern. 

 

Tabelle 5: Ergebnis der Konfliktanalyse 

Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / 

Verminderung 

Pflanzen und Tiere 

Überwiegend Acker mit sehr ge-

ringer naturschutzfachlicher Be-

deutung. 

Intensivgrünland mit geringer 

naturschutzfachlicher Bedeutung. 

Fettwiesen mit mittlerer 

Bedeutung. 

Graswege mit geringer Bedeutung. 

Obst- und Laubbäume auf mittel- 

und geringwertigen Biotoptypen. 

 

Die Ackerflächen werden über-

wiegend eingesät und extensiv als 

Wiese genutzt oder beweidet. 

 kein Eingriff 

Ein Großteil der in extensives 

Grünland umgewandelten Flächen 

wird mit Modulen überstellt. Die 

Beschattung reduziert zwar die 

naturschutzfachliche Wertigkeit des 

Grünlands, gegenüber der bisherigen 

Nutzung bleibt es aber eine 

Aufwertung. 

 kein Eingriff 

Sieben Obst- bzw. Laubbäume 

werden voraussichtlich gefällt. 

 Eingriff 

Ein sehr kleiner Flächenanteil wird 

durch Nebenanlagen bebaut und ggf. 

als Schotterwege bzw. Zufahrten 

angelegt. 

 Eingriff 

Durch die Aufstellung der Anlage 

und die Einzäunung geht die Fläche 

als Lebensraum für einige Arten u.U. 

ganz oder teilweise verloren.  

 Eingriff 

 

Bauzeitenregelung oder 

Vergrämung Bodenbrüter 

Mind. 10 m Abstand 

zwischen Modulen und 

Feldgehölzen, Waldflächen, 

Heckenbiotopen, etc. 

Erhalt von Gehölzen 

Bodenabstand oder 

Durchlässe des Zauns 

Ausschluss von 

Beleuchtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klima und Luft  

Kalt- und Frischluftentstehungs-

gebiet mit mittlerer Bedeutung für 

das Schutzgut  

 

Die überbaute und versiegelte Fläche 

ist sehr klein. Die Umwandlung der 

Ackerflächen in extensives Grünland 

mit einem Solarpark wird die 

klimatische Situation nicht erheblich 

verändern.  

 kein Eingriff 
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Schutzgut 

Bestand und Bewertung 

Beeinträchtigung / Eingriff Vermeidung / 

Verminderung 

Boden   

Acker und Grünland mit 

überwiegend insgesamt geringer 

bzw. geringer bis mittlerer 

Erfüllung der Bodenfunktionen. 

Acker mit hoher Funktions-

erfüllung als Sonderstandort für die 

naturnahe Vegetation. 

Graswege mit geringer 

Funktionserfüllung. 

Kleinflächig werden Böden für 

Nebenanlagen überbaut und versie-

gelt und ggf. Wege oder Zufahrten 

mit wasserdurchlässigen Belägen 

hergestellt. Bodenfunktionen gehen 

ganz oder teilweise verloren. 

 Eingriff 

Der Großteil der Fläche wird mit 

Solarmodulen überstellt. Für die 

Dauer der Anlagennutzung werden 

Böden weniger intensiv bewirt-

schaftet.  

 kein Eingriff  

Schonender Umgang mit 

dem Boden 

 

Grundwasser   

Die hydrogeologische Einheit 

ungegliederter Oberer Muschelkalk 

wird mit mittlerer Bedeutung für 

das Schutzgut bewertet. 

Die für Nebenanlagen überbauten 

und versiegelten Flächen sind sehr 

klein. Die Flächen unter den 

Modulen werden vor Niederschlag 

abgeschirmt. An der Modultisch-

unterkante sammelt sich der auf-

treffende Regen und fließt hier u.U. 

konzentriert ab. Kleinräumig kann es 

daher zu trockeneren und feuchteren 

Bereichen kommen. Der Gesamt-

wasserhaushalt des Gebiets verändert 

sich aber nicht merklich. Durch die 

Extensivierung der Unternutzung 

wird die Infiltration verbessert. 

 kein Eingriff 

Ausschluss metallischer 

Dach- und Fassaden-

verkleidungen bei 

Nebenanlagen 

Wasserdurchlässige Beläge 

für dauerhaft genutzte 

Zufahrten und Wege. 

Landschaftsbild und Erholung 

Landschaftstypische Hochfläche 

oberhalb von Schefflenz- und 

Mühlbachtal. 

Hohe Bedeutung für das Schutzgut 

(Stufe B). 

 

Es entsteht ein von Modulen und der 

Umzäunung geprägtes Gebiet auf 

einer Kuppenlage, das teilweise von 

weithin sichtbar sein wird. 

 Eingriff 

 

Einsatz geringspiegelnder 

Module. 
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5.2  Eingriffe und ihr Ausgleich 

 

Bezüglich der Schutzgüter Pflanzen und Tiere, Boden sowie Landschaftsbild und Erholung 

können durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes Beeinträchtigungen entstehen, die er-

heblich und damit Eingriffe im Sinne der Naturschutzgesetze sind. 

Der Eingriff in das Schutzgut Pflanzen und Tiere kann durch die Einsaat der Flächen zwischen 

und unter den Modulen sowie in den Randbereichen des Gebiets als extensives Grünland, als 

Blühflächen und Blühstreifen sowie durch die Pflanzung von Gehölzen vollständig ausge-

glichen werden. Es entsteht ein rechnerischer Kompensationsüberschuss von 1.491.576 

Ökopunkten. 

Für das Schutzgut Boden entsteht durch die kleinflächige Versiegelung und durch das Anlegen 

von Schotterwegen bzw. Zufahrten ein Kompensationsdefizit von 14.120 ÖP, das mit dem 

Kompensationsüberschuss beim Schutzgut Pflanzen und Tiere ausgeglichen wird. Außerdem 

wird sich die extensivere Nutzung der Böden positiv auf die Bodenfunktionen auswirken. 

Beim Landschaftsbild wird der Eingriff insbesondere durch die breite randliche Eingrünung 

nach Osten in Richtung Waldmühlbach, durch den Erhalt eines Heckenzugs und durch die 

randlich vorgesehenen Blühstreifen gemindert. Durch die blütenreiche Ansaat der Bereiche 

unter, zwischen und neben den Modulreihen wird ein ansehnlicher Blühaspekt entstehen. Der 

verbleibende Eingriff kann schutzgutübergreifend durch die Anrechnung eines Anteils des Bio-

topwertgewinns ausgeglichen werden. 

 

Im weiteren Verfahren wird geprüft, inwieweit der noch verbleibende Kompensations-

überschuss, der durch Maßnahmen ohne rechtliche Erfordernis entsteht (z.B. Eingriffs-

Ausgleich, CEF-Maßnahmen), einem Ökokonto bzw. anderen Eingriffen angerechnet werden 

kann. 

 

 

5.3  Beeinträchtigungen geschützter Biotope 

 

Teilflächen des besonders geschützte Biotops „Feldgehölze S Katzental“ (6621-225-3154) 

liegen nördlich, westlich und südlich des Plangebiets. Zwei Teilflächen grenzen an den Gel-

tungsbereich im Norden und Westen an. 

Erhebliche Beeinträchtigungen der Biotope sind nicht zu erwarten. Während angrenzender Bau-

arbeiten sollten entlang der Biotopgrenzen Begrenzungszäune aufgestellt oder die Flächen zu-

mindest mit Absperrband gekennzeichnet werden. 

 

Die im Rahmen der Flurbereinigung entlang des Feldwegs zwischen den beiden Anlagen-

bereichen angelegten Hecken sind gemäß Daten der LUBW nicht als Biotop kartiert. Es handelt 

sich jedoch um Hecken aus gebietsheimischen Arten in der freien Landschaft mit einer Länge 

von über 20 m. Sie entsprechen damit nach den Kriterien der Kartieranleitung dem geschützten 

Biotop Feldhecke. 

Der Heckenzug, der kürzlich abschnittsweise auf den Stock gesetzt wurde, wächst außerhalb 

des Geltungsbereichs auf dem angrenzenden Wegegrundstück. Die Kronen der Kirschbäume 

ragen teilweise in den Geltungsbereich. Im Zuge der Bestandserfassung wurden die Hecken 

abgegrenzt (siehe Bestandsplan). 

Die Hecke soll als Teil der Parkeingrünung erhalten und langfristig als Niederhecke (abschnitts-

weises Auf-den-Stock-Setzen alle 5-8 Jahre) gepflegt werden. Erhebliche Beeinträchtigungen 

sind nicht zu erwarten. Während der Bauphase darf der Heckenbereich aber nicht befahren oder 

zur Lagerung von Material genutzt werden. 

Durch den angrenzenden Eingrünungsstreifen, der als mehrjähriger Blühstreifen angelegt wird, 

wird die Biotopfunktion der Hecke gegenüber der heutigen, bis an die Hecke reichenden 

Ackernutzung verbessert. 
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6 Ziele und Maßnahmen der Grünordnung 

 

 

6.1 Ziele der Grünordnung 

 

Die Ziele des Grünordnerischen Beitrags: 

- Verminderung von Eingriffen in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild durch Festset-

zungsvorschläge für den Geltungsbereich 

- Erreichen einer Kompensation der Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild 

durch Festsetzungsvorschläge für Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Gel-

tungsbereichs. 

 

 

6.2 Maßnahmen der Grünordnung 

 

In den folgenden Abschnitten werden Maßnahmen der Grünordnung vorgeschlagen, die zur 

Erreichung der oben genannten Ziele beitragen sollen. 

Die Maßnahmenvorschläge werden jeweils kurz begründet. Wo dies angezeigt war, wurden 

Festsetzungs- oder Hinweistexte (kursiv) zur Übernahme in den Bebauungsplan formuliert. 

 

 

6.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung  

 

Schutz des Bodens 

Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderer Veränderungen der Erdober-

fläche ist der Boden als Naturkörper und Lebensgrundlage zu erhalten und vor Belastungen zu 

schützen. Eingetretene Belastungen sind zu beseitigen. Insbesondere ist auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten (Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch). 

Mutterboden (humoser Oberboden) ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 

oder Vergeudung zu schützen (§ 202 Baugesetzbuch). 

 

Bodenschutz 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten 

auszuheben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem 

Zustand zu erhalten und zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu 

verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktio-

nen gewährleisten (z.B. Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit 

Pflanzenresten maximal 1,5 m, Schutz vor Vernässung, Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Bau-

stelleneinrichtung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die Boden-

struktur vor erheblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. 

Zwischengelagerter Mutterboden ist wieder anzudecken. Entstandene 

Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern.  

Dies gilt auch für den Rückbau der Anlage am Ende der Nutzungszeit.  

Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen sind bei hoher Bodenfeuchte Bag-

germatratzen zu verlegen und/oder die Flächen nur mit kettenbetriebenen 

Fahrzeugen zu befahren. 

Hinweis 
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Schutz des Wassers 

Wasserhaushalt und Grundwasser hängen eng mit den Funktionen des Bodens zusammen. Beim 

Schutzgut Boden genannte Maßnahmen werden auch hier wirksam. 

Durch die Überstellung mit Solarmodulen werden die Flächen unter den Modultischen u.U. 

weniger mit Niederschlagswasser versorgt. Dem kann durch die Festsetzung von Abständen 

zwischen den Modulen entgegengewirkt werden. 

Durch die Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für die Wege im Gebiet sowie durch den 

Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen kann der Eingriff in das Schutzgut 

Wasser weiter verringert werden.  

 

Beschichtung metallischer Dach- und Fassadenmaterialien 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

sind unzulässig. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Wasserdurchlässige Beläge 

Zufahrten sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann 

(z.B. Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige 

Pflasterung o. ä.). Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, 

Natur und Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Schutz des Landschaftsbildes 

Großflächige Photovoltaikanlagen sind auch aus großen Entfernungen sichtbar und stören das 

Landschaftsbild. 

Durch die Extensivierung der Flächen unter und zwischen den Modulen, dem Erhalt 

angrenzender Hecken und die Bepflanzung und Einsaat der dafür vorgesehenen Flächen (siehe 

unten) insbesondere in Richtung der Ortslage, wird sich die Anlage so gut wie möglich in die 

Umgebung einfügen. 

 

Schutz von Pflanzen und Tieren 

Durch die Anlage und die notwendige Einzäunung wird die Durchquerbarkeit des Gebietes für 

große Tiere eingeschränkt.  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen werden folgende Festsetzungen in den Bebauungsplan 

aufgenommen: 

 

Umzäunung des Gebietes 

Die Umzäunung ist so nah wie Betrieb und Unterhaltung es erlauben an die 

mit Modulen überstellte Fläche zu setzen. 

Die maximale Zaunhöhe wird auf 2,50 m festgelegt. Es ist ein Bodenabstand 

von mindestens 20 cm zwischen Geländeoberkante und Zaun einzuhalten, um 

Kleintieren eine Unterquerung zu ermöglichen. 

Zulässig sind zudem wolfssichere Zäune, die in den Boden eingegraben 

werden. Die Durchgängigkeit für Kleintiere ist bei solchen Zäunen durch 

entsprechende Einschlüpfe mit mind. 15 x 15 cm im Abstand von maximal 

10 m zu gewährleisten. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 
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Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz nachtaktiver Tiere ist eine Beleuchtung der Anlage nicht 

zulässig. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Die reflektierenden, das Licht polarisierenden Oberflächen der Solarmodule können bei einigen 

Tiergruppen u.U. Wasserflächen vortäuschen. Nach derzeitigem Forschungsstand werden z.B. 

einige aquatische Insektengruppen von PV-Anlagen angezogen. Besonders wenn es bis zur 

Eiablage auf der Moduloberfläche kommt, könnten bestehende Populationen beeinträchtigt 

werden.1 Mit der Festsetzung zur Verwendung kristalliner, gering spiegelnder Module soll dem 

entgegen gewirkt werden. 

 

Die Bauzeitenregelung oder Vergrämung im Vorfeld der Bebauung dient der Vermeidung von 

Verbotstatbeständen bezüglich der Vögel. 

Bauzeitenregelung oder Vergrämung von Bodenbrütern 

Die Bauarbeiten werden nach Möglichkeit außerhalb der Brutzeit der 

Feldlerche und des Rebhuhns, d.h. im Zeitraum Mitte August bis März 

durchgeführt bzw. begonnen. 

Sollte innerhalb der Brutzeit mit den Bauarbeiten begonnen werden, so muss 

in den Baufeldern und Arbeitsbereichen von Anfang März an eine 

regelmäßige Bodenbearbeitung stattfinden, d.h. mindestens alle zwei 

Wochen. Die Flächen werden damit für Bodenbrüter unattraktiv gehalten. 

Selbiges gilt, wenn zwar außerhalb der Brutzeit mit den Bauarbeiten 

begonnen wird, diese sich aber in die Brutzeit hineinziehen und auf Grund 

der Größe des Solarparks künftige Baufelder oder Teilbereiche trotz bereits 

begonnener Arbeiten über längere Zeit brach liegen. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

 

6.2.2 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes 

 

Durch die Einsaat der Flächen unter und zwischen den Modulen, die randliche Eingrünung und 

die breite Grünfläche mit Einsaat und Bepflanzung in Richtung Ortslage können Eingriffe in das 

Schutzgut Pflanzen und Tiere vollständig ausgeglichen werden. 

 

Die folgenden Festsetzungen zu Gestaltung und Pflege der Flächen sollen auf Grund der Lage 

im Projektgebiet Rebhuhnschutz Schefflenztal und auf Grund des bekannten Vorkommens im 

Umfeld vor allem auf die Lebensraumansprüche dieser Offenlandart ausgelegt sein. Davon 

profitieren in großem Maße auch viel weitere Arten des Offenlandes. Gleichzeitig sollen damit 

wegen der Lage im Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege und der anstehenden 

Böden mit einer hohen Bewertung als Sonderstandort für die naturnahe Vegetation Ackerwild-

kräuter und damit auch Insekten gefördert werden. 

 

Das Konzept wurde in enger Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe (Referat 56 

– Naturschutz und Landschaftspflege), der Bereichsleitung Natur- und Artenschutz beim 

Landesjagdverband sowie Mitgliedern des Lenkungskreises des Projekts Rebhuhnschutz 

Schefflenztal erstellt. Das Pflegekonzept ist im Gestaltungs- und Pflegeplan skizziert (Seite 21) 

                                                      
1 Bundesamt für Naturschutz, C. Herden, J. Rassmus, B. Gharadjedaghi; Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freiflächenphotovolta-

ikanlagen – Endbericht, BfN – Skripten 247; 2009 
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und wird im Verfahren weiter noch weiter ausgearbeitet. Der jeweilige Gestaltungs- bzw. 

Pflegeschritt wird im Vorgriff zur ausformulierten Festsetzung in Kürze im Hinblick auf die o.g. 

Funktionen begründet. 

 

Die Gestaltung und Pflege der Modulflächen innerhalb der Umzäunung sollen zum einen zur 

Brutzeit des Rebhuhns eine Nutzungsruhephase ermöglichen, gleichzeitig aber einen möglichst 

blüten- und damit auch insektenreichen Pflanzenbestand fördern. 

Beide Voraussetzungen lassen sich durch eine einmalige Spätmahd der Flächen nicht erfüllen. 

Das Pflegekonzept besteht daher im Wesentlichen aus einer Vornutzung bzw. -pflege vor der 

Brutzeit des Rebhuhns und einer Hauptnutzung bzw. -pflege nach der Brutzeit. 

Das Weglassen der Vornutzung würde auf Dauer zu einer Verarmung der Wiesenvegetation hin 

zu einem von Obergräsern dominierten Bestand führen. Eine spätere Vornutzung bzw. die 

zweischürige Mahd mit einem ersten, wie für Mähwiesen üblichen Schnitt Mitte/Ende Juni, 

würde mitten in die Hauptbrutzeit des Rebhuhns fallen. In Frage kommt daher nur eine 

Vornutzung Anfang bis Mitte April und eine Hauptnutzung im Zeitraum ab 25. Juli. 

 

Einsaat & Pflege des Solarparks (innerhalb Umzäunung) 

Alle Flächen innerhalb der Umzäunung, die nicht bereits Grünland sind oder 

für Unterhaltungswege, Zufahrten, Nebenanlagen beansprucht werden, sind 

mit Saatgut gesicherter Herkunft als Magerwiese einzusäen. Für die Einsaat 

ist eine Entwicklungspflege gemäß den Vorgaben des Saatgutherstellers zu 

gewährleisten. 

Im Zeitraum bis spätestens 20. April ist eine Vornutzung auf max. 80 % der 

umzäunten Fläche vorzunehmen. Die Vornutzung besteht entweder aus 

einem intensiven Weidegang oder einem Pflegeschnitt (Mulchmahd). 

20 % der Grünlandflächen sind von der Vornutzung auszunehmen. Dies 

umfasst die im Vorjahr stehen gebliebenen Altgrasbereiche (siehe unten). 

Im Zeitraum 20. April bis 25. Juli dürfen keine Pflegemaßnahmen in der um-

zäunten Fläche vorgenommen werden. Ausgenommen sind für die Instand-

haltung oder Reparatur der Anlage zwingend erforderliche Maßnahmen. 

Die Hauptnutzung der Fläche erfolgt durch eine Mahd ab frühestens 25. Juli. 

Das Mahdgut ist im Bereich der Umfahrten vollständig und im Bereich unter 

den Modulen soweit wie möglich abzuräumen. Eine Mulchmahd ist bei der 

Hauptnutzung nicht zulässig. 

Es werden maximal 80 % der umzäunten Fläche gemäht, während 20 % als 

rotierende Altgrasstreifen oder -flächen stehen bleiben. Die Altgrasbereiche 

werden bei der Vornutzung im kommenden Frühjahr nicht gepflegt und 

werden erst bei der Hauptnutzung des Folgejahres wieder geschnitten. 

Eine alternative Hauptnutzung kann mit einer Beweidung erfolgen, die 

frühestens zum 25. Juli beginnen darf. Die als Altgrasbereiche vorgesehenen 

Teilflächen sind durch Auszäunung von der Beweidung auszunehmen. 

 

Um offene Bodenstellen zu schaffen und damit die natürliche Vegetation 

sowie die Insektenwelt zu fördern, werden in jeder der beiden Anlagen-

flächen jeweils 5 % der umzäunten Fläche als selbstbegrünte Brachestreifen 

angelegt. Hierzu werden die Flächen einmal jährlich im Zeitraum September 

bis Oktober einer oberflächlichen Bodenbearbeitung unterzogen und bleiben 

dann wieder bis zum Folgeherbst unbearbeitet. 

Der Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmittel ist nicht zulässig. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflan-

zungen.  

§ 9 (1) Nr. 25 a 
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Im Osten des südöstlichen Anlagenbereichs wird in Richtung Waldmühlbach eine breite Ein-

grünungsfläche angelegt, um die Sichtbarkeit der Anlage von der Ortschaft her zu reduzieren.  

Die Maßnahme dient als vorgezogener Ausgleich (CEF) für verlorengehende Brutreviere von 

Feldlerche und Rebhuhn. Sie ist Teil der rebhuhngerechten Gestaltung und Pflege der Anlage.  

Eingrünung im Osten 

Am Ostrand der südöstlichen Teilfläche wird außerhalb des Zauns eine im 

Süden 5 m und im Norden bis zu 8 m breite Niederhecke angepflanzt. Für die 

Hecke gelten folgende Pflanzvorgaben: 

2xv, 60-100 cm               Pflanzstand 1,00 m                 Reihenabstand 1,50 m 

Die Hecke wird in Abschnitten von 30 m alle 5 - 8 Jahre auf den Stock 

gesetzt, sodass die Gesamthöhe den Zaun nicht um mehr als 1,0 m überragt. 

 

Der südliche, mit Grünland bestandene Bereich der Fläche für das Anpflan-

zen wird künftig nur noch einmal jährlich nach dem 15. August gemäht. Das 

Mähgut wird abgeräumt. Entlang der Hecke wird ein mindestens 5 m breiter 

Altgrasstreifen als Heckensaum belassen. Der Saum wird alle zwei Jahre 

jeweils zur Hälfte mitgemäht, um Gehölzsukzession zu verhindern. 

 

Der nördliche Bereich wird als rebhuhngerechte Blühbrache gepflegt. Die 

Fläche wird hierzu zunächst insgesamt mit einer Blühmischung gesicherter 

Herkunft (Saatgutmischungen siehe Anhang) angesät.  

Nach dem 15. August eines jeden Jahres wird die Hälfte der Fläche umge-

brochen und neu eingesät (Spätsommereinsaat), während in der anderen 

Hälfte die überjährige Vegetation bis mindestens 15. August des Folgejahres 

stehen bleibt. Im Folgejahr wechselt die neu eingesäte Fläche. 

 

Die Artenlisten und Saatgutangaben im Anhang sind zu beachten. Die Ansaat 

der Blühfläche muss bereits vor dem Bau der Solaranlage umgesetzt sein. Die 

Heckenpflanzungen sind innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der 

Anlage vorzunehmen. 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Natur und 

Landschaft. 

§ 9 (1) Nr. 20 

 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflan-

zungen.  

§ 9 (1) Nr. 25 a 

 

 

Zur Eingrünung der nordwestlichen Teilfläche (alle Seiten) und der südöstlichen Teilfläche 

nach Norden, Westen und Süden, werden randlich jeweils 5 m breite Flächen für das 

Anpflanzen festgesetzt, die außerhalb der Umzäunung liegen.  

 

Randstreifen um Anlage Nordwest 

Der 5 m breite Streifen um den nordwestlichen Bereich der Anlage, zwischen 

geplantem Zaun und Geltungsbereichsgrenze, wird überwiegend mit einer 

Saatgutmischung gesicherter Herkunft als mehrjähriger Blühstreifen mit einer 

Standzeit von in der Regel 5 Jahren angelegt. Eine Einsaat im 

Spätsommer/Herbst wird empfohlen. 

Eine Pflege des Blühstreifens ist nicht erforderlich, ein Befahren der Fläche 

nicht zulässig. Nach 5 Jahren wird der Streifen umgebrochen und neu 

eingesät. 

Im Norden, Süden und Westen wird in 50 m Abschnitten keine Ansaat vor-

genommen. Die Abschnitte werden der Selbstgrünung überlassen und einmal 

jährlich im September oder Oktober durch oberflächige Bodenbearbeitung 

offen gehalten. 

Es ist zulässig, den Streifen für eine Zufahrt pro Anlagenseite auf 5 m zu 

unterbrechen. Die Herstellung hat innerhalb eines Jahres nach Inbetrieb-

nahme des Solarparks zu erfolgen. Artenlisten und Saatgutmischungen im 

Anhang sind zu beachten. 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflan-

zungen.  

§ 9 (1) Nr. 25 a 

 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur 

Entwicklung von 

Boden, Natur und 

Landschaft. 

§9 (1) Nr. 20 
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Die Heckengehölze am Ostrand des Anlagenbereichs liegen außerhalb des Geltungsbereichs auf 

dem Wegegrundstück, sodass hierfür keine Festsetzungen getroffen werden können. Sie bleiben 

aber erhalten und sollen abschnittsweise alle 5-8 Jahre auf den Stock gesetzt werden, sodass der 

Charakter einer Niederhecke erhalten wird. 

 

Randstreifen um Anlage Südost 

Der 5 m breite Streifen im Norden, Westen und Süden des südöstlichen 

Anlagenbereichs, zwischen geplantem Zaun und Geltungsbereichsgrenze, 

wird überwiegend mit einer Saatgutmischung gesicherter Herkunft als 

mehrjähriger Blühstreifen mit einer Standzeit von in der Regel 5 Jahren 

angelegt. Eine Einsaat im Spätsommer/Herbst wird empfohlen. 

Eine Pflege des Blühstreifens ist nicht erforderlich, ein Befahren der Fläche 

nicht zulässig. Nach 5 Jahren wird der Streifen umgebrochen und neu ein-

gesät. 

Im Norden und Westen wird in 50 m - Abschnitten keine Ansaat vorgenom-

men. Die Abschnitte werden der Selbstgrünung überlassen und einmal jähr-

lich im September oder Oktober durch oberflächige Bodenbearbeitung offen 

gehalten. 

Es ist zulässig, den Streifen für eine Zufahrt pro Anlagenseite auf 5 m zu 

unterbrechen. 

Die Ansaat bzw. Herstellung hat innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme 

des Solarparks zu erfolgen. Die Artenlisten und Saatgutmischungen im 

Anhang sind zu beachten. 

Anpflanzen von Bäu-

men, Sträuchern und 

sonstigen Bepflan-

zungen.  

§ 9 (1) Nr. 25 a 

 

Maßnahme zum Schutz, 

zur Pflege und zur 

Entwicklung von 

Boden, Natur und 

Landschaft. 

§9 (1) Nr. 20 
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Abb.: Skizze Eingrünungs- und Pflegekonzept (M ~ 1:4.000) 
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6.2.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

 

Es sind keine Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft außerhalb 

des Geltungsbereichs erforderlich. Die bei den Schutzgütern Pflanzen und Tiere, Boden und 

Landschaftsbild entstehenden Eingriffe können schutzgutübergreifend vollständig im Plangebiet 

ausgeglichen werden. 

Die voraussichtlich erforderlichen CEF-Maßnahmen bzgl. der Feldlerche außerhalb des Gel-

tungsbereich werden im Fachbeitrag Artenschutz beschrieben. 

 

 

7 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz  

 

Die nächsten Seiten zeigen die vorläufige Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz. 



Gemeinde Billigheim

Ortsteil Waldmühlbach

BP Photovoltaikanlage Gewann Büchlein

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Pflanzen und Tiere

Nr. Biotoptyp Biotop-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert Nr. Biotoptyp Biotop-

wert

Fläche in 

m²

Bilanzwert

33.41 Fettwiese 13 29.920 388.960 Sondergebiet Photovoltaikanlage (149.315 m²)

33.60 Intensivgrünland 6 9.040 54.240  Modulflächen (innerhalb Umzäunung - 128.020 m²)

37.10 Acker (1) 4 108.620 434.480 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte (1) 15 82.739 1.241.085

45.10b Obstbaumreihe auf Fettwiese (2) 6 2.970 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte (2) 21 36.551 767.571

45.30b Obstbäume auf Fettwiese/Weide (3) 6 2.640 35.12 Acker mit Unkrautvegetat. basenreicher Standorte (3) 12 6.400 76.800

45.30 Obstbaum auf Acker (4) 8 1.000 60.10 Bebaute Fläche (4) 1 830 830

60.25 Grasweg 6 1.735 10.410 60.23 Schotterwege (5) 2 1.500 3.000

 Randliche Eingrünungsstreifen (9.125 m²)

37.12 Acker mit Unkrautvegetat. basenreicher Standorte (6) 12 3.085 37.020

37.12 Blühbrache/Blühstreifen (Ansaat) 12 6.040 72.480

 Eingrünungsfläche Ost (12.170 m²)

37.12 Blühbrache (7) 16 7.140 114.240

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte (Pflanzung) 14 2.200 30.800

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte (8) 15 2.830 42.450

Summe 149.315 894.700 Summe 149.315 2.386.276

Kompensationsüberschuss 1.491.576

Durch die kleinflächige Bebauung, das Anlegen von Schotterwegen und dem Wegfall weniger Bäume, entsteht im Schutzgut Pflanzen und Tiere ein Eingriff, der durch die Einsaat der 

Flächen zwischen und unter den Modulen sowie durch die Einsaaten und Pflanzungen in den Randbereichen ausgeglichen wird. Insgesamt entsteht ein rechnerischer 

Kompensationsüberschuss von 1.491.576 ÖP.

PlanungBestand

(1) Flächen unter und zwischen den Modulen, Beinträchtigungen z.B. durch Verschattung                    

(2) Flächen außerhalb der Baugrenzen, keine Beschattung                                                                                                   

(3) Brachestreifen mit Selbstbegrünung innerhalb Modulflächen

(4) Nebenanlagen (Trafostationen, etc.) und Modulaufständerung (0,5 % der überbaubaren Fläche)                                                                                                                                                                                             

(5) Es wird von rd. 500 m Schotterwege mit 3 m Breite ausgegangen (ggf. sind keine Wege notwendig)                                                                                                                                                                                    

(6) Brachestreifen mit Selbstbegrünung                                                                                                                                          

(7) Wechselseitig gepflegte/neu angelegte Brache, auf Grund der Eignung als Bruthabitat für Rebhuhn 

entsprechend höher bewertet                                                                                                                                                   

(8) Extensivierung der Wiesennutzung - Aufwertung um 2 ÖP gegenüber Bestand

(1) Werden auf Grund der konventionellen/intensiven Bewirtschaftung trotz des 

Sonderstandorts naturnahe Vegetation mit dem Normalwert bewertet                                                                                                                                                                                  

(2) [3 Obstbäume mittlerer StU 105 cm] + [1 Walnuss StU 180]                                                                                 

(3) Birne StU 135 cm | Walnuss StU 105 cm | Birne StU 105 cm | Apfel StU 95 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(4) BirneStU 125 cm 

Wagner + Simon Ingenieure GmbH
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Gemeinde Billigheim

Ortsteil Waldmühlbach

BP Photovoltaikanlage Gewann Büchlein

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Schutzgut Boden

Klassenzeichen Fläche / Fl.st.-Nr. Gesamtwert Fläche in 

m²

Bilanzwert Fläche Gesamtwert Fläche in 

m²

Bilanzwert

LT 6 Vg Acker, Grünland / 4291, 4296, 4302 - 4305, 4307 1,33 46.825 62.277 Sondergebiet Photovoltaikanlage (149.315 m²)

LT 6 Vg Acker, Grünland / 4306, 4308 - 4310, 4314 1,67 44.400 74.148  Flächen mit Eingriffen

L 6 Vg Acker, Grünland / 4290, 4292 - 4295 1,33 43.255 57.529 Überbaute Fläche (Nebenanlagen und Modulaufständerung) 0,00 830 0

L 3 a 4 Grünland / 4312 1,67 13.100 21.877 Schotterwege, Zufahrten (2) 0,00 1.500 0

Graswege / 4311, 4313 1,00 1.735 1.735  Flächen ohne Eingriffe

Nicht überbaute Fläche (LT 6 Vg) 1,33 46.343 61.636

Nicht überbaute Fläche (LT 6 Vg) 1,67 43.717 73.007

Nicht überbaute Fläche (L 6 Vg) 1,33 42.673 56.755

Nicht überbaute Fläche (L 3 a 4) 1,67 12.517 20.903

ehemalige Graswege (3) 1,00 1.735 1.735

Summe 149.315 217.566 Summe 149.315 214.036

Saldo Bilanzwert 3.530 Saldo in Ökopunkten (Bilanzwert x 4) 14.120

Bestand Planung

Erhebliche Beeinträchtigungen der Böden und damit Eingriffe sind nur dort zu erwarten, wo Nebenanlagen  

gebaut (rd. 380 m²) und wenn nötig Schotterwege angelegt (es wird von 500 m Schotterwege à 3 m ausgegangen 

werden bzw. die unmittelbar für die Modulaufständerung (0,5 % der überbaubaren Fläche = rd. 450 m²) 

beansprucht werden. Die Eingriffe können im BP-Verfahren nicht lokalisiert werden, sodass davon ausgegangen 

wird, dass sie sich gleichmäßig auf die Fläche und die vorhandenen Böden verteilen (Flächen mit Eingriffen).

In allen anderen Bereichen, auch wenn sie bauzeitlich beansprucht werden, bleiben die Bodenfunktionen erhalten 

oder werden sich in kurzer Zeit wieder einstellen (Flächen ohne Eingriffe).

Es entsteht ein Defizit von 14.120 Ökopunkten.

Wagner + Simon Ingenieure GmbH
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Gemeinde Billigheim

Ortsteil Waldmühlbach

BP Photovoltaikanlage Gewann Büchlein

Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 14,93 B Gesamtfläche 14,93 D

Summe 14,93 14,93

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 14,93 C Gesamtfläche 14,93 C

Summe 14,93 14,93

Bereich Fläche in ha Bewertung Bereich Fläche in ha Bewertung

Gesamtfläche 14,93 C Gesamtfläche 14,93 C

Summe 14,93 14,93

Nicht betroffen.

Oberflächengewässer

Die überbaute und versiegelte Fläche ist sehr klein. Die Umwandlung der Ackerflächen in einen mit extensivem 

Grünland bestandenem Solarpark wird die klimatische Situation nicht erheblich verändern.

Grundwasser
Bestand Planung

Die überbaute und versiegelte Fläche ist sehr klein. Die Flächen unter den Modultischen werden vor Niederschlag 

abgeschirmt. An der Modultischunterkante sammelt sich der auftreffende Regen und fließt hier u.U. konzentriert ab. 

Kleinräumig kann es daher zu trockeneren und feuchteren Bereichen kommen. Der Gesamtwasserhaushalt des Gebiets 

verändert sich aber nicht.

Bestand Planung

Landschaftsbild / Erholung
Bestand Planung

Es entsteht ein von den Modulen und der Umzäunung geprägtes Gebiet auf einer Kuppenlage westlich von 

Waldmühlbach, das z.T. auch von weit entfernt sichtbar sein wird. Die Beeinträchtigung des Schutzgutes wird durch 

die Verwendung kristalliner, nur leicht spiegelnder Module, den Erhalt von Heckenzügen sowie durch die angrenzende 

Pflanzung von Gehölzen auch bezüglich der Fernwirkung und der Wirkung in Richtung der Ortslage verringert. Es 

verbleiben dennoch erhebliche Beeinträchtigungen 

Klima / Luft

Wagner + Simon Ingenieure GmbH
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Vorgaben für die Bepflanzung 

 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für Anpflanzungen1 

 

Wissenschaftlicher Name (dt. Name) Verwendung 

 Niederhecke 

Carpinus betulus (Hainbuche) *  

Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)  

Crataegus laevigata (Zweigr. Weißdorn)  

Crataegus monogyna (Eingr. Weißdorn)  

Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen)  

Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)  

Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)  

Prunus spinosa (Schlehe)  

Rosa canina (Echte Hundsrose)  

Rosa rubiginosa (Weinrose)  

Salix caprea (Salweide)  

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)  

Sambucus racemosa (Traubenholunder)  

Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)  

 

Herkunftsgebiet für Pflanzgut soll in der Regel das Süddeutsche Hügel- und Bergland sein. 

Bei den mit „*“ gekennzeichneten Arten soll das Herkunftsgebiet entsprechend Forstvermeh-

rungsgutgesetz (FoVG) berücksichtigt werden. 

 

Empfohlene Saatgutmischungen 

 

Bereich Saatgutmischung 

Sondergebiet (Modulflächen innerhalb 

Umzäunung) 
- Magerwiese (Rieger Hoffmann oder vergleichbar) 

Säume 
- Schmetterlings- und Wildbienensaum 

- Blühende Landschaft Süd 

Blühbrache 

- Blühende Landschaft Süd 

- Göttinger Rebhuhnmischung 

- (wird noch ergänzt) 

 

Zu verwenden ist Saatgut gesicherter Herkünfte.  

 

                                                      
1 Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (Hrsg.), Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg, Karlsruhe 2002. 


